
Vordruck Nummer 40*

Europäischer Haftbefehl
(zu Nummer 162 RiVASt, zu Nummer 6 der Anlage F RiStBV)

EUROPÄISCHER HAFTBEFEHL1

Dieser Haftbefehl ist von einer zuständigen Justizbehörde ausgestellt worden. Ich beantrage, dass die unten genannte
Person zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Maßregel der Sicherung festgenommen und übergeben wird.

a) Angaben zur Identität der gesuchten Person:

Familienname:

Vorname(n):

gegebenenfalls Geburtsname:

gegebenenfalls Aliasname:

Geschlecht:

Staatsangehörigkeit:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Wohnort und/oder bekannte Anschrift:

Falls bekannt: Sprache oder Sprachen, die die gesuchte Person versteht:

Besondere Kennzeichen/Beschreibung der gesuchten Person:

Foto und Fingerabdrücke der gesuchten Person, sofern diese vorhanden sind und übermittelt werden können, oder
Kontaktadresse der Person, die diese oder ein DNS-Profil übermitteln kann (sofern diese Daten zur Übermittlung
verfügbar sind und nicht beigefügt waren).

b) Entscheidung, die dem Haftbefehl zugrunde liegt

1. Haftbefehl oder justizielle Entscheidung mit gleicher Wirkung:

Die den Haftbefehl ausstellende Behörde:

Datum des Haftbefehls:

Aktenzeichen:

Art:

2. Vollstreckbares Urteil:

Bezeichnung des Gerichtes:

Datum des Urteils:

Rechtskräftig seit:

Aktenzeichen:

c) Angaben zur Dauer der Strafe

1. Höchstdauer der Freiheitsstrafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung, die für die Straftat(en)
verhängt werden kann:

2. Dauer der verhängten Freiheitsstrafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung:

Noch zu verbüßende Strafe:

* Vordruck Nummer 40 ist in den Sprachen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorhanden. Die Vordrucke werden von der obersten Justizbehörde
zur Verfügung gestellt.

1 Dieser Haftbefehl ist in einer der Amtssprachen des Vollstreckungsstaats oder in einer von diesem Staat akzeptierten Sprache auszufertigen bzw. in eine
solche Sprache zu übersetzen, wenn dieser Staat bekannt ist.



d) Geben Sie an, ob die Person zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, persönlich erschienen ist:
1. ⃞ Ja, die Person ist zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, persönlich erschienen.
2. ⃞ Nein, die Person ist zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, nicht persönlich erschienen.
3. Bitte geben Sie zu der unter Nummer 2 angekreuzten Möglichkeit an, dass eine der folgenden Möglichkeiten zutrifft:
⃞ 3.1a die Person wurde am (Tag/Monat/Jahr) persönlich vorgeladen und dabei von dem vorgesehenen

Termin und Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt, die zu der Entscheidung geführt hat, sowie davon in
Kenntnis gesetzt, dass eine Entscheidung auch dann ergehen kann, wenn sie zu der Verhandlung nicht
erscheint;

ODER
⃞ 3.1b die Person wurde nicht persönlich vorgeladen, aber auf andere Weise tatsächlich offiziell von dem

vorgesehenen Termin und Ort der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, in Kenntnis gesetzt,
und zwar auf eine Weise, dass zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie von der anberaumten Verhandlung
Kenntnis hatte, sowie davon in Kenntnis gesetzt, dass eine Entscheidung auch dann ergehen kann, wenn sie
zu der Verhandlung nicht erscheint;

ODER
⃞ 3.2. die Person hat in Kenntnis der anberaumten Verhandlung ein Mandat an einen Rechtsbeistand, der entweder

von der betroffenen Person oder vom Staat bestellt wurde, erteilt, sie bei der Verhandlung zu verteidigen, und
ist bei der Verhandlung von diesem Rechtsbeistand tatsächlich verteidigt worden;

ODER
⃞ 3.3. der Person wurde die Entscheidung am (Tag/Monat/Jahr) zugestellt, und sie wurde ausdrücklich

von ihrem Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder auf ein Berufungsverfahren in Kenntnis gesetzt, an
dem die Person teilnehmen kann und bei dem der Sachverhalt, einschließlich neuer Beweismittel, erneut
geprüft werden und die ursprünglich ergangene Entscheidung aufgehoben werden kann, und
⃞ die Person hat ausdrücklich erklärt, dass sie diese Entscheidung nicht anficht;
ODER
⃞ die Person hat innerhalb der geltenden Frist keine Wiederaufnahme des Verfahrens bzw. kein Berufungs-

verfahren beantragt;
ODER
⃞ 3.4. der Person wurde die Entscheidung nicht persönlich zugestellt, aber

– sie wird die Entscheidung unverzüglich nach der Übergabe persönlich zugestellt erhalten; und
– sie wird bei Zustellung der Entscheidung ausdrücklich von ihrem Recht auf Wiederaufnahme des Ver-
fahrens oder auf ein Berufungsverfahren in Kenntnis gesetzt werden, an dem die Person teilnehmen kann
und bei dem der Sachverhalt, einschließlich neuer Beweismittel, erneut geprüft werden und die ursprüng-
lich ergangene Entscheidung aufgehoben werden kann, und

– sie wird von der Frist in Kenntnis gesetzt werden, über die sie verfügt, um eine Wiederaufnahme des
Verfahrens bzw. ein Berufungsverfahren zu beantragen, die Tage beträgt.

4. Bitte geben Sie zu der unter den Nummern 3.1b, 3.2. oder 3.3. angekreuzten Möglichkeit an, wie die entsprechende
Voraussetzung erfüllt wurde:

e) Straftat(en)
Dieser Haftbefehl bezieht sich auf insgesamt Straftaten.
Beschreibung der Umstände, unter denen die Straftat(en) begangen wurde(n), einschließlich Tatzeit (Datum und Uhrzeit),
Tatort und Art der Beteiligung der gesuchten Person an der(n) Straftat(en)
Tatzeit/Tatzeitraum:
Tatort(e):
Sachverhalt:
Art der Beteiligung:
Art und rechtliche Würdigung der Straftat(en) und anwendbare gesetzliche Bestimmungen:
Rechtliche Würdigung der Straftat(en):
Anzuwendende gesetzliche Bestimmungen:
I. Bitte kreuzen Sie gegebenenfalls an, ob es sich um eine oder mehrere der folgenden – nach dem Recht des

Ausstellungsstaats definierten – Straftaten handelt, die im Ausstellungsmitgliedstaat mit einer Freiheitsstrafe oder
einer freiheitsentziehenden Maßnahme der Sicherung im Höchstmaß von mindestens drei Jahren bedroht sind:

⃞ Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung
⃞ Terrorismus
⃞ Menschenhandel
⃞ sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie



⃞ illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen

⃞ illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen

⃞ Korruption

⃞ Betrugsdelikte, einschließlich des Betrugs zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaf-
ten im Sinne des Übereinkommens vom 26. Juli 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften

⃞ Wäsche von Erträgen aus Straftaten

⃞ Geldfälschung, einschließlich der Euro-Fälschung

⃞ Cyberkriminalität

⃞ Umweltkriminalität, einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten oder mit bedrohten Pflanzen- und
Baumarten

⃞ Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt

⃞ vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung

⃞ illegaler Handel mit Organen und menschlichem Gewebe

⃞ Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme

⃞ Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

⃞ Diebstahl in organisierter Form oder schwerer Raub

⃞ illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und Kunstgegenständen

⃞ Betrug

⃞ Erpressung und Schutzgelderpressung

⃞ Nachahmung und Produktpiraterie

⃞ Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit

⃞ Fälschung von Zahlungsmitteln

⃞ illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern

⃞ illegaler Handel mit nuklearen und radioaktiven Substanzen

⃞ Handel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen

⃞ Vergewaltigung

⃞ Brandstiftung

⃞ Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen

⃞ Flugzeug-/Schiffsentführung

⃞ Sabotage

II. Vollständige Beschreibung der Straftat oder der Straftaten, die nicht unter die Fälle nach Abschnitt 1 fallen

f) Sonstige für den Fall relevante Umstände (fakultative Angaben):

(NB. Hierunter könnten Bemerkungen zur Extraterritorialität, zur Unterbrechung der Verjährungsfristen und zu sonstigen
Folgen der Straftat fallen)

g) Dieser Haftbefehl betrifft auch die Beschlagnahme und Übergabe von Gegenständen, die als Beweisstücke dienen
können.

Dieser Haftbefehl betrifft auch die Beschlagnahme und Übergabe von Gegenständen, die die gesuchte Person aus
der Straftat erlangt hat.

Beschreibung (und Lokalisierung) der Gegenstände (falls bekannt):

h) Die Straftat/Straftaten, aufgrund derer/deren dieser Haftbefehl ausgestellt wurde, ist/sind mit einer lebenslangen
Freiheitsstrafe oder einer lebenslangen Maßregel der Sicherung bedroht oder hat/haben zur Verhängung einer
solchen Strafe bzw. Maßregel geführt.

⃞ – Nach der Rechtsordnung des Ausstellungsmitgliedstaats kann die verhängte Strafe – auf Antrag oder nach
mindestens 20 Jahren – daraufhin überprüft werden, ob die Vollstreckung dieser Strafe oder Maßregel auszusetzen
ist,

und/oder

⃞ – nach der Rechtsordnung des Ausstellungsmitgliedstaats können Gnadenakte, auf die die Person nach dem
innerstaatlichen Recht oder der Rechtspraxis des Ausstellungsmitgliedstaats Anspruch hat, mit dem Ziel der
Nichtvollstreckung dieser Strafe oder Maßregel angewandt werden.



i) Justizbehörde, die den Haftbefehl ausgestellt hat:
Offizielle Bezeichnung:
Name ihres Vertreters1:
Funktion (Titel/Dienstrang):
Aktenzeichen:
Anschrift:
Telefonnummer: (Ländervorwahl) (Ortsnetzkennzahl) (…)
Telefaxnummer: (Ländervorwahl) (Ortsnetzkennzahl) (…)
E-Mail:
Kontaktadresse der Person, die die erforderlichen praktischen Vorkehrungen für die Übergabe treffen kann:

1 In die einzelnen Sprachfassungen ist eine Bezugnahme auf den „Träger“ der Justizbehörde aufzunehmen.

Im Fall der Benennung einer zentralen Behörde für die Übermittlung und administrative Entgegennahme von
Europäischen Haftbefehlen:

Bezeichnung der zentralen Behörde:
gegebenenfalls zu kontaktierende Person (Titel/Dienstrang und Name):
Anschrift:
Telefonnummer: (Ländervorwahl) (Ortsnetzkennzahl) (…)
Telefaxnummer: (Ländervorwahl) (Ortsnetzkennzahl) (…)
E-Mail:

Unterschrift der ausstellenden Justizbehörde und/oder ihres Vertreters:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name:
Funktion (Titel/Dienstrang):
Datum:

(gegebenenfalls) amtlicher Stempel



Hilfetexte zu Dokumentvorlage Vordruck Nummer 40 – Stand: 13. Dezember 2006 –

a) Angaben zur Identität:

Familienname ist ein Synonym für „Nachname"

Vorname(n) eintragen, soweit vorhanden bzw. bekannt

Geburtsname, falls vorhanden

Aliasname, falls vorhanden

Datumseingabe im Format TT.MM.JJJJ

Geburtsort und gegebenenfalls Geburtsland eingeben (z. B. bei Abweichung zu Staatsangehörigkeit)

Hier kann eine Eintragung vorgenommen werden, falls ein Aufenthaltsort/Fahndungshinweis im Ausland bekannt ist.

Personenbeschreibung, insbesondere unveränderliche Kennzeichen (z. B. Tätowierungen etc.)

b) Entscheidung, die dem Haftbefehl zugrunde liegt

1. Hier sind die der Fahndung mit EuHb zugrunde liegenden Entscheidungen (Untersuchungs-, Unterbringungs-,
Hauptverhandlungs- und/oder Sicherungshaftbefehl[e]; Letztere mit Urteil) mit Aktenzeichen, Datum und ausstellendem
Gericht in der jeweiligen Rubrik anzugeben.

2. Hier sind die der Fahndung mit EuHb zugrunde liegenden Entscheidungen (Urteil[e], Gesamtstrafenbeschlüsse und
Widerrufsbeschlüsse) mit Aktenzeichen, Datum und ausstellendem Gericht in der jeweiligen Rubrik anzugeben.

c) Angaben zur Dauer der Strafe

Hier ist die gesetzliche Höchststrafe für jede Tat (im Sinne § 264 StPO) anzugeben.

Gesamtdauer der verhängten Strafe(n), bei mehreren Urteilen auch die in jedem Urteil verhängte Strafe. Bei Gesamt-
strafenbildung (Gstb) in einem Urteil: keine Auflistung der Einzelstrafen; bei nachträglicher Gesamtstrafenbildung im
Beschlussweg: Auflistung der Einzelstrafen.

Restfreiheitsstrafe. Sofern ein Fall der sogenannten akzessorischen Auslieferung (vgl. Artikel 2 Absatz 2 EuAlÜbk)
vorliegt, ist hierauf hinzuweisen.

d) Entscheidungen in einem Abwesenheitsurteil

Möglicher Zusatz: Ein Abwesenheitsurteil liegt nicht vor.

e) Straftaten

Hier ist die Anzahl der Taten im Sinne § 264 StPO anzugeben.

Tatzeit/Tatzeitraum

Tatort(e); bei Auslandstatorten auch den(die) Staat(en) bezeichnen, in dem(denen) der(die) Tatort(e) liegt/liegen

Es ist eine verkürzte, auf das Wesentliche beschränkte Sachverhaltsdarstellung aufzunehmen, die eine halbe DIN-A4-
Seite nicht überschreiten soll (Abschnitt II A 1 Absatz 2 der Anlage F RiStBV).

rechtliche Würdigung: Deliktsbezeichnung (z. B. versuchter Betrug in zehn Fällen); auf Konkurrenzen kann verzichtet
werden

Hier sind die anwendbaren Strafbestimmungen einzutragen (z. B. §§ 22, 23, 263 StGB).

I. Straftatenkatalog

Mehrfachnennungen sind möglich; bei Konkurrenzen ist nur die führende Tat anzugeben.

II. Straftaten, die nicht unter Ziffer I fallen

Soweit Ziffer I nicht einschlägig ist, ist bei Ziffer II der Gesetzestext der jeweiligen Strafvorschrift einzutragen.

i) Justizbehörde, die den (Eu)Haftbefehl ausgestellt hat:

Hier ist die Justizbehörde anzugeben, die den Europäischen Haftbefehl ausgestellt hat und nicht die Justizbehörde, von
der die dem Europäischen Haftbefehl zugrunde liegende Entscheidung stammt.

Der Vertreter der Justizbehörde ist der Behördenleiter, d.h. der Leitende Oberstaatsanwalt. Soweit dieser die Zeichnung
des EuHb entsprechend der OrgStA auf seinen Vertreter oder einen Abteilungsleiter übertragen hat, ist dessen Name
anzugeben.

Im der Regel: Der Leitende Oberstaatsanwalt. Soweit dieser die Zeichnung des EuHb entsprechend der OrgStA auf
seinen Vertreter oder einen Abteilungsleiter übertragen hat, ist dessen Funktion anzugeben.

Aktenzeichen des EuHb. Falls abweichend, kann das Aktenzeichen des Ermittlungs- bzw. Strafverfahrens in Klammern
dazugesetzt werden.

Die anzugebende Nummer muss die zentrale Erreichbarkeit (gegebenenfalls Behördenleitung) der Justizbehörde ent-
halten, die den EuHb ausstellt.

Bei der Telefaxnummer sollte die Nummer des Telefaxgerätes gewählt werden, bei dem eine schnelle und zuverlässige
Weitergabe der eingehenden Schriftstücke am besten gewährleistet ist.



Bezüglich der E-Mailadresse ist darauf zu achten, dass eingehende Mails bei Abwesenheit nicht ins Leere laufen, da
dadurch möglicherweise Probleme im Verfahren entstehen können. Gegebenenfalls Umleitung eingehender Mails an
den Vertreter sicherstellen.

Bei der Person, die die Vorkehrungen für die Übergabe treffen kann, dürfte sich die Angabe des Rechtshilfedezernenten
und dessen Erreichbarkeit (Telefon, Telefax, E-Mail) empfehlen. Die vorgenannten Hinweise zur E-Mailadresse gelten
hier ebenfalls.




